
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/4/26 10ObS40/88,
10ObS87/92

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1988

Norm

ASVG §97

ASVG §99

ASVG §105a

Rechtssatz

Auch die Herabsetzung der Pension um den Hil5osenzuschuß kann nur unter den Voraussetzungen des § 99 Abs 1

ASVG ausgesprochen werden, also wenn sich die Verhältnisse gegenüber dem Zeitpunkt der Zuerkennung des

Hilflosenzuschusses wesentlich geändert haben.

Entscheidungstexte

10 ObS 40/88

Entscheidungstext OGH 26.04.1988 10 ObS 40/88
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10 ObS 87/92
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